
Informationsveranstaltung zur 
Projektförderung für Einsteiger

5. Juli 2022, 17.30-19.00 Uhr

Anke Theilemann, Sachbearbeiterin Breitensport/Projekte im LSB



- Förderung von Projekten im sportlichen Bereich

- Förderung durch Lotto Sachsen-Anhalt

- Verschiedenes

- Ansprechpartner*innen

Inhalte



• Haben Sie bereits Projektmittel beantragt?

o Ja

o Nein

• Haben Sie bereits einen Antrag auf Projektmittel im Rahmen Ihrer Sportvereins-/ 
Sportverbandstätigkeit gestellt?

o Ja

o Nein

Umfrage



Förderung von Projekten im sportlichen Bereich



Rahmen

 Fördermöglichkeit des Landes für ein- oder mehrjährige Projekte 

 Förderung mit bis zu 60%, Anteilsfinanzierung

 Projekte beantragen können LSB, KSB/SSB, LFV, Mitgliedsvereine des LSB

Gefördert werden Maßnahmen außerhalb des regulären Trainings- und 
Wettkampfbetriebs, insbesondere

 Projekte zur Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeiten im Kinder- und Jugendsport

 Projekte zur Verbesserung des Angebotes im Breiten- und Leistungssport sowie im 
Gesundheits-, Behinderten- und Rehabilitationssport

 Projekte zur Förderung von Mädchen und Frauen im Sport

 zielgruppenspezifische Angebote, insbesondere zur Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund sowie im 
Bereich der Gewalt- und Drogenprävention

 besondere Sportveranstaltungen

Projekte im sportlichen Bereich



Antragsverfahren

Einreichen der Unterlagen in Kopie bis zum 31.08. beim LSB

Einreichen der Unterlagen bis zum 30.09. beim Landesverwaltungsamt

Einzureichen ist ein vollständig ausgefüllter und rechtsverbindlich 
unterzeichneter Antrag mit

Antragsformular

einer Projektbeschreibung (ausführlich und in Kurzform)

der aktuellen Satzung, dem Vereinsregisterauszug, dem aktuellen Nachweis 
der Gemeinnützigkeit (Freistellungsbescheid)

Projekte im sportlichen Bereich

1628685181-AntragFrderungLandProjektesportlicherBereich.pdf
Leitfaden_Projektbeschreibung_2020.pdf
1644321242-Kurzbeschreibungneu.pdf


Projekte im sportlichen Bereich



Inhalte einer Projektbeschreibung

1. Titel des Projektes

2. Ausgangssituation

3. Ziele des Projektes

4. Arbeitsinhalte und-methoden/Zeitplan

5. Laufzeit

6. Zielgruppe

7. Projektpartner

8. Öffentlichkeitsarbeit

9. Dokumentation und Evaluation

10.Nachhaltigkeit

11. Finanzierung

Projekte im sportlichen Bereich



Verwendungsnachweis (VWN)

• Zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung nachweisen

• VWN innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des 
Bewilligungszeitraumes

– Sachbericht, zahlenmäßiger Nachweis

– Ggf. Belege der Einzelzahlungen

• Inhalt des Sachberichtes: erreichte Ziele

 Frist einhalten

 Formulare des LVwA nutzen

 Form beachten (Sortierung, Nummerierung)

 Bei Fragen an das LVwA wenden

Projekte im sportlichen Bereich



Hinweise

- Verbot des vorzeitigen Maßnahmenbeginns (grundlegende 
Beantragung empfohlen)

- Mitteilungspflichten, insb. wenn sich Umstände ändern 

- Beachten von Vergabebestimmungen 

- bei Finanzierung mit Drittmitteln: Zeit einkalkulieren

- relativ lange Wartezeit bis zur Bewilligung

- Prüfung VWN: ein bis zwei Jahre

Projekte im sportlichen Bereich



Bewilligte Projektbeispiele:

Projekte im sportlichen Bereich



Förderung durch Lotto 
Sachsen-Anhalt Sportgeräte

Paten-
schaften

Projekt-
förderung



Lotto-Förderung - Sportgeräte

Förderbedingungen

LOTTO fördert max. 50 % der Gesamtkosten des Kaufs von Sportgeräten

Antragsverfahren

Vereine reichen die Anträge beim zuständigen KSB/SSB ein

Die KSB/SSB reichen die Anträge bis zum 31.10. des Vorjahres beim LSB ein

Der LSB stellt einen Sammelantrag an Lotto Sachsen-Anhalt (~ 50.000 
Euro)

Es folgt die Bewilligung durch Lotto Sachsen-Anhalt und daraufhin ein 
Bescheid für die Sportvereine vom LSB (über bewilligte Mittel und 
Informationen zur Abrechnung)

 Bei Abweichungen vom Antrag, direkt Kontakt zum LSB suchen



Lotto-Förderung - Sportgeräte

Nicht gefördert werden

Sportbekleidung (T-Shirts, Hosen, 
etc.) 

Rasentraktoren und sonstige 
Geräte/Fahrzeuge zur Pflege und 
Instandhaltung der 
Sportstätte 

Ehrungsmaterialien (Pokale, 
Medaillen, etc.) 

Aufbewahrungsschränke

Gefördert werden

 jegliche Sportgeräte/Materialien, 
die der direkten Ausübung des 
Sports dienen

spezielle Bekleidung wie 
Schutzbekleidung/Polster für 
Kampfsport, Boxhandschuhe, 
Torwarthandschuhe, 
Skisprungschuhe o.ä. 

Sportplatzbedarf 
(Spielfeldmarkierungsfarbe, 
Ballpumpe, etc.)



Lotto-Förderung – Sportgeräte



Lotto-Förderung - Projektförderung

Ziel

Förderung des Spitzen-, Nachwuchsleistungs- und des Breitensports mittels 
projektbezogener Maßnahmen

Förderbedingungen

LOTTO fördert max. 50 % (Eigenanteil mind. 15% der Gesamtkosten)

Fördersummen zwischen 2.500-75.000 Euro 

Verfahren

Bei 2.500-15.000 Euro, Antragsstellung spätestens 4 Monate vor 
Maßnahmenbeginn

Bei über 15.000 Euro, Antragstellung spätestens 6 Monate vor 
Maßnahmenbeginn



Lotto-Förderung - Projektförderung

Förderfähig sind

Überregionale Sportveranstaltungen

Hochrangige Wettkämpfe

Kauf von Sportgeräten/-materialien

präventive zielgruppenspezifische Sportprojekte (z. B. gegen Gewalt und 
Fremdenfeindlichkeit)

Vorhaben, die der Inklusion dienen, insbesondere Projekte des 
Behindertensports 

Antragsberechtigt sind: gemeinnützige Organisationen



Lotto-Förderung - Projektförderung

Einzureichende Unterlagen (Online-Antragstellung ab 1. Juli 2022):

Verpflichtungserklärung inkl. Finanzierungsplan

Projektbeschreibung

Kostenaufstellung

Vereinsregisterauszug, Satzung, Freistellungsbescheid

Hinweise

Unvollständige Anträge werden nach drei Monaten eingestellt

Bei Änderungen in der Umsetzung, direkt Kontakt zu Lotto

Rechtzeitige Antragsstellung, Maßnahmenbeginn auf eigenes Risiko



Lotto-Förderung - Patenschaften

max. 15.000 €

ohne Eigenanteil

Online-Antragstellung ab 1. Juli 2022 bei Lotto / Kopie an LSB weiterleiten

Anträge durch Landesfachverbände und Vereine zur Umsetzung von 
Projekten zur Förderung des Nachwuchsleistungssports – laufender 
Trainings- und Wettkampfbetrieb



Antrag-
stellung

• Beschreibung

• Inhalte

• Ziele

• Zeitplan

• Finanzplan

• Partner

Vorzeitiger 
Maßnahme-
beginn/ 
Bescheid

• „trocken“ mit 
allen wichtigen 
Informationen Mittelabruf/e

Durchführung

• Änderungs-
anträge denkbar

Verwendungs
nachweis

• Formular

• Sachbericht

• Abrechnung 
anhand der 
Belege

Verfahren



Informationsveranstaltungen zur Sportförderung 2023

• am 11.7. ab 17 Uhr in Bernburg

• am 12.7. ab 17 Uhr online

• Anmeldungen sind noch bis zum 6.7. möglich

Ausblick weitere Fördermöglichkeiten

• Förderung von Sport- und Bewegungscamps ab 07.07.2022

• Erstattung von Druckkosten im Rahmen von COMEBACK (15.04.-30.11.)

Verschiedenes



Ansprechpartner



Für Sportgeräte und Projekte

Anke Theilemann

0345 / 52 79 122

theilemann@lsb-sachsen-anhalt.de

Für den Bereich Sportstätten

Anne Roeloffs / Robert Bothe

0345 / 52 79 -155 /  -210

roeloffs@lsb-sachsen-anhalt.de

bothe@lsb-sachsen-anhalt.de

Ansprechpartner*innen

mailto:theilemann@lsb-sachsen-anhalt.de
mailto:roeloffs@lsb-sachsen-anhalt.de
mailto:bothe@lsb-sachsen-anhalt.de


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?!


